
 

8010 Graz  Stempfergasse 7 
Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und zusätzlich nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar 

Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn Linien 1,3,4,5,6,7 Haltestelle Hauptplatz, Buslinie 67 Andreas-Hofer-Platz 

DVR 0087122  UID ATU37001007  Landes-Hypothekenbank Steiermark: BLZ: 56000, Kto.Nr.: 20141005201 

IBAN AT375600020141005201  BIC HYSTAT2G 

 

__ 

 
AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG  

Abteilung 13 

      

 

Rundschreiben 

 
      

      

      

      

      

      

 Umwelt und 
Raumordnung  

 

Bau- und Raumordnung 

örtliche Raumplanung 

Bearbeiter: DI Michael Redik 

Tel.: 0316/877-3988 

Fax: 0316/877-3490 

E-Mail: abt13-bau-raumordnung@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen! 

GZ:  ABT13-10.00-65/2012-388             Graz, am 23.02.2017 

Ggst.: Aufhebung von Aufschließungsgebieten –  

Datenübergabe ans GIS 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

Im GIS-Steiermark kann ab sofort die Aufhebung von Aufschließungsgebieten hochgeladen werden. 

Dazu ist der jeweilige Verfahrensfall – im Gegensatz zu der Bezeichnung von Änderungen gem. den §§ 

38 und 39 StROG 2010 - mit einer fortlaufenden Verfahrensfallnummer, die mit „aa“ beendet wird, zu 

versehen. Liegt beispielsweise ein Flächenwidmungsstammplan 3.00 vor, wäre die erste Aufhebung 

eines Aufschließungsgebietes mit 3.01aa, die nächste mit 3.02aa usw. zu bezeichnen.  

 

Wir ersuchen diese Vorgaben zu berücksichtigen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Steiermärkische Landesregierung 

Die Abteilungsleiterin 

i.V. 

Dipl.-Ing. Michael Redik 

 D
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